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aus freiwilligen Beiträgen finanzierten Treuhandfonds für den den Treuhandfonds für den Frieden und zum Haushalt der
Frieden geschaffen hat, um der Universität die Mittel an die Universität zu entrichten;
Hand zu geben, die sie benötigt, um ihren Tätigkeitsbereich
auf die übrige Welt auszudehnen, vollen Gebrauch von ihren
Möglichkeiten in den Bereichen Erziehung, Forschung und
Unterstützung der Vereinten Nationen zu machen und ihre
Aufgabe zu erfüllen, die darin besteht, sich für die Förderung
des Friedens in der Welt einzusetzen,

sowie feststellend, daß die Universität im Zusammenhang
mit dem Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel "Agenda
für den Frieden" den Schwerpunkt auf die Gebiete Konflikt-12

verhütung, Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung
sowie auf die friedliche Beilegung von Streitigkeiten gelegt hat
und daß sie Programme auf dem Gebiet der demokratischen
Konsensbildung und für die Ausbildung von Hochschulsach-
verständigen in Techniken der friedlichen Beilegung von
Konflikten sowie ein breit angelegtes Programm in Zentral-
amerika und der Karibik über den Aufbau von Friedens-
kulturen in die Wege geleitet hat, Die Generalversammlung,

in der Erwägung, daß es gilt, eine Friedenserziehung zu entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der
fördern, die dazu beiträgt, die Achtung vor den Werten Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu
herbeizuführen, die ein notwendiger Bestandteil des Friedens fördern,
und der universalen Koexistenz zwischen den Menschen sind,
wie Achtung vor dem Leben, Freundschaft und Solidarität
zwischen den Völkern und Würde und Unversehrtheit aller
Menschen, ohne Ansehen ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer
Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder ihrer Kultur,

mit Genugtuung feststellend, daß die Regierung Uruguays Rechtsakten verankert sind,
1997 auf Vereinbarung mit der Friedensuniversität in Monte-
video ein Weltzentrum für Friedensforschung und Friedens-
information geschaffen hat, dem von der Universität der Status
einer regionalen Außenstelle der Friedensuniversität für Süd-
amerika verliehen wurde,

unter Berücksichtigungder Anstrengungen, die die Ver- tionalen Handels beeinträchtigen,
einten Nationen und die Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur im Hinblick auf die
Entwicklung und Förderung einer neuen Friedenskultur
unternehmen,

unter Hinweisdarauf, daß sie in ihrer Resolution 46/11 le Wirkungen die Souveränität anderer Staaten und die
beschlossen hat, in die Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten legitimen Interessen von ihrer Rechtshoheit unterstehenden
Tagung und danach alle zwei Jahre einen Punkt mit dem Titel juristischen oder natürlichen Personen sowie die Freiheit des
"Friedensuniversität" aufzunehmen, Handels und der Schiffahrt beeinträchtigen,

1. ersucht den Generalsekretär, in Anbetracht der Kenntnis nehmendvon den Erklärungen und Resolutionen
intensiven Tätigkeit der Friedensuniversität zu erwägen, wie verschiedener zwischenstaatlicher Foren, Organe und Regie-
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der rungen, aus denen hervorgeht, daß die internationale Gemein-
Friedensuniversität verstärkt werden kann, und der General- schaft und die öffentliche Meinung den Erlaß und die Anwen-
versammlung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung einen dung dieser Art von Vorschriften zurückweisen,
diesbezüglichen Bericht vorzulegen;

2. bittetdie Mitgliedstaaten, die nichtstaatlichen Organi- vember 1992, 48/16 vom 3. November 1993, 49/9 vom
sationen und die zwischenstaatlichen Organe sowie inter- 26. Oktober 1994, 50/10 vom 2. November 1995 und 51/17
essierte Organisationen und Einzelpersonen, Direktbeiträge an vom 12. November 1996,

3. bittet die Mitgliedstaaten, dem Internationalen Über-
einkommen über die Errichtung der Friedensuniversität bei-
zutreten und so ihre Unterstützung für eine weltweite In-
stitution für Friedensstudien zu bekunden, deren Auftrag darin
besteht, eine weltweite Friedenskultur zu fördern;

4. beschließt, den Punkt "Friedensuniversität" in die
Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

44. Plenarsitzung
4. November 1997

52/10. Notwendigkeit der Beendigung der von den
Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba
verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanz-
blockade

unter Bekräftigung, neben anderen Grundsätzen, der
souveränen Gleichheit der Staaten, der Nichtintervention und
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der
Freiheit des internationalen Handels und der internationalen
Schiffahrt, die außerdem in zahlreichen internationalen

unter Hinweisauf die auf den iberoamerikanischen Gipfel-
treffen abgegebenen Erklärungen der Staats- und Regierungs-
chefs betreffend die Notwendigkeit, einseitig von einem Staat
gegenüber einem anderen Staat angewandte Wirtschafts- oder
Handelssanktionen aufzuheben, die die Freiheit des interna-

besorgtdarüber, daß Mitgliedstaaten nach wie vor Gesetze
und andere Vorschriften erlassen und anwenden, beispiels-
weise das am 12. März 1996 erlassene, unter der Bezeichnung
"Helms-Burton-Gesetz" bekannte Gesetz, deren extraterritoria-

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 47/19 vom 24. No-

besorgtdarüber, daß seit der Verabschiedung ihrer Resolu-
tionen 47/19, 48/16, 49/9, 50/10 und 51/17 weitere Maß-
nahmen dieser Art, die darauf abzielen, die Wirtschafts-,
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Handels- und Finanzblockade gegen Kuba zu verstärken und in Anerkennungder Bedeutung der Arbeit der Organisation,
auszuweiten, erlassen und angewandt worden sind, sowie die darin besteht, die Anwendung der Kernenergie für friedli-
besorgt über die nachteiligen Auswirkungen dieser Maß- che Zwecke weiter zu fördern, wie in ihrer Satzung vorgesehen
nahmen auf die kubanische Bevölkerung und auf kubanische und im Einklang mit dem unveräußerlichen Recht der
Staatsangehörige, die in anderen Ländern leben, Vertragsstaaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Resolution 51/17;13

2. wiederholt ihre Aufforderungan alle Staaten, in
Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten
Nationen und dem Völkerrecht, worin unter anderem die
Freiheit des Handels und der Schiffahrt festgeschrieben ist,
vom Erlaß und von der Anwendung von Gesetzen und
Maßnahmen der in der Präambel dieser Resolution genannten
Art Abstand zu nehmen;

3. richtet erneut die dringende Aufforderungan die
Staaten, in denen solche Gesetze und Maßnahmen bestehen
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und
in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erforderli-
chen Schritte zu unternehmen, um sie aufzuheben oder außer
Kraft zu setzen;

4. ersuchtden Generalsekretär, im Benehmen mit den
entsprechenden Organen und Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung der Ziele und
Grundsätze der Charta und des Völkerrechts einen Bericht
über die Durchführung der vorliegenden Resolution zu
erstellen und ihn der Generalversammlung auf ihrer dreiund-
fünfzigsten Tagung zu unterbreiten;

5. beschließt, den Punkt "Notwendigkeit der Beendigung
der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba
verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

45. Plenarsitzung
5. November 1997

52/11. Bericht der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation

Die Generalversammlung, Mandats beschließen kann,

nach Erhaltdes Berichts der Internationalen Atomenergie- unter Betonungder Notwendigkeit strengster Sicherheits-
Organisation an die Generalversammlung für das Jahr 1996 , normen bei der Planung und beim Betrieb kerntechnischer14

Kenntnis nehmendvon der Erklärung des Generaldirektors
der Internationalen Atomenergie-Organisation vom 12. No-
vember 1997 , in der er zusätzliche Informationen über die15

wichtigsten Entwicklungen in der Tätigkeit der Organisation in der Erwägung, daß eine Ausweitung der Maßnahmen
im Jahr 1997 gab, der technischen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der

Kernwaffen und anderer einschlägiger, völkerrechtlich16

verbindlicher Übereinkünfte, die mit der Organisation ent-
sprechende Sicherungsabkommen geschlossen haben, ohne
Diskriminierung und in Übereinstimmung mit den Artikeln I
und II des Vertrags, mit anderen einschlägigen Artikeln und
mit den Zielen und Zwecken des Vertrags die Forschung,
Erzeugung und Nutzung von Kernenergie für friedliche
Zwecke voranzutreiben,

im Bewußtseinder wichtigen Arbeit, die die Organisation
durch die Anwendung der Sicherungsbestimmungen des
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und
anderer, auf ähnliche Ziele gerichteter internationaler Verträge,
Übereinkünfte und Abkommen sowie dadurch leistet, daß sie
im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür sorgt, daß die von ihr
oder auf ihr Ersuchen beziehungsweise unter ihrer Überwa-
chung oder Kontrolle gewährte Hilfe im Einklang mit
Artikel II ihrer Satzung nicht zur Förderung militärischer
Zwecke benutzt wird,

erneut erklärend, daß die Organisation die zuständige
Behörde dafür ist, in Übereinstimmung mit ihrer Satzung und
ihrem Kernmaterialüberwachungssystem die Einhaltung ihrer
Sicherungsabkommen zu verifizieren und zu gewährleisten,
die die Vertragsstaaten in Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach
Artikel III Absatz 1 des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen mit ihr geschlossen haben, damit verhindert
wird, daß Kernenergie von der friedlichen Nutzung abgezweigt
und für Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper verwen-
det wird, und außerdem erneut erklärend, daß die Autorität der
Organisation auf diesem Gebiet durch nichts untergraben
werden darf und daß Vertragsstaaten, die Besorgnisse hinsicht-
lich der Nichteinhaltung des Sicherungsabkommens des
Vertrags durch andere Vertragsstaaten hegen, diese Besorg-
nisse unter Vorlage von sachdienlichen Beweisen und Infor-
mationen der Organisation vortragen sollen, damit sie diesel-
ben prüfen und untersuchen sowie entsprechende Schlußfolge-
rungen ziehen und notwendige Maßnahmen im Rahmen ihres

Anlagen und bei kerntechnischen Tätigkeiten zu friedlichen
Zwecken, damit die Risiken für Leben, Gesundheit und
Umwelt auf ein Mindestmaß beschränkt werden,

friedlichen Nutzung der Kernenergie zum Wohlergehen der
Völker der Welt beitragen wird, in Anerkennung dessen, daß
die Entwicklungsländer einen besonderen Bedarf an tech-
nischer Unterstützung seitens der Organisation haben und daß
der Finanzierung große Bedeutung zukommt, damit diese
Länder aus dem Transfer und der Anwendung der Kerntechnik
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